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Vorwort / Préface

Eine der ersten Fragen, die sich bei der Einreichung einer Klage stellen, ist 
die, vor welchem Gericht dies erfolgen kann bzw. muss. Je nach Streitgegen-
stand können mehrere Gerichtsstände zur Auswahl stehen – und der Prozess-
anwalt oder die Prozessanwältin hat die sog. Qual der Wahl, das aus taktischer 
Sicht vorteilhafteste Forum zu bestimmen. Dabei können ganz unterschiedli-
che Aspekte eine Rolle spielen: die Amtssprache des Gerichts, unterschiedli-
che kantonale Praxen zu bestimmten Themen (bekanntlich im Vollstreckungs-
bereich) sowie erhoffte Heimvorteile.

In anderen Fällen kann ein sog. negativer Kompetenzkonflikt drohen: Kein 
Gericht sieht sich zuständig bzw. die angerufenen Gerichte erachten je ein 
anderes Gericht für zuständig. Oft handelt es sich hierbei um Fälle, in denen 
die sachliche Zuständigkeit umstritten ist. In solchen Konstellationen schafft 
nur eine endgültige Klarstellung durch die Rechtsprechung Abhilfe. Seit dem 
Inkrafttreten der eidgenössischen Zivilprozessordnung ist eine Reihe von 
Fragen zur sachlichen Zuständigkeit durch die Rechtsprechung geklärt wor-
den, insbesondere in Bezug auf die Streitgenossenschaft, die Widerklage, lis 
pendens in Adhäsionsklagen und die Abgrenzung der Zuständigkeit in betrei-
bungs- sowie mietrechtlichen Angelegenheiten. Die Anwaltspraxis zeigt je-
doch, dass erstaunlich viele Fragen noch ungelöst sind, unter anderem in ar-
beitsrechtlichen Angelegenheiten und im Verhältnis zur Zuständigkeit des 
Bundespatentgerichts. Auch die auf den 1. Januar 2025 anstehende Teilrevisi-
on der Zivilprozessordnung, welche die Rechtsprechung der letzten Jahre zu 
diesen Fragen weitgehend kodifizieren wird, wird nicht alle Lücken schlie-
ssen.

Welche verhängnisvollen Folgen ein Streit über die Zuständigkeit für einen 
Prozess haben kann, zeigte sich in den letzten Jahren eindrücklich im Verfah-
ren um die (Nicht-)Verlängerung des Mietvertrags des Warenhauses «Manor» 
in Zürich. 

Positive Kompetenzkonflikte können – vor allem in Fällen mit internationalen 
Berührungspunkten – gegebenenfalls in Verbindung mit einer negativen Fest-
stellungsklage ausgenutzt werden, um der Klientschaft einen strategischen 
Heimvorteil durch ein sog. «forum running» zu sichern.
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VI

Auch im Verhältnis zu Schiedsgerichten können knifflige Kompetenzkonflik-
te auftreten – der bekanntlich als Folge des «Fomento»-Entscheids des Bun-
desgerichts1 eingefügte Art. 186 Abs. 1bis IPRG vermag dabei nicht sämtliche 
Konstellationen abzudecken und im Rahmen der anstehenden Revision soll 
zusätzlich Art. 372 Abs. 2 ZPO ersatzlos gestrichen werden. Die parallele 
Zuständigkeit staatlicher Gerichte für den Erlass von vorsorglichen Mass-
nahmen birgt das Potenzial widersprechender Entscheide und hält die Rechts-
vertreter jeweils zu sorgfältigen taktischen Überlegungen an.

Gespannt erwartet man schliesslich die ersten Klarstellungen der Rechtspre-
chung im Zusammenhang mit der Abgrenzung der Zuständigkeit von staatli-
chen Gerichten und Schiedsgerichten im Zusammenhang mit gesellschafts-
rechtlichen Streitigkeiten, dies, nachdem der Gesetzgeber mit der Einführung 
von Art. 697n OR per 1. Januar 2023 eine eindeutige gesetzliche Grundlage 
für statuarische Schiedsklauseln geschaffen hat. 

Cinzia Catelli & Predrag SunariC

1  BGE 127 III 279. 
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A Einleitung

Bei Streitigkeiten in Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen kommt der 
Frage nach dem zuständigen Gericht regelmässig eine zentrale Bedeutung zu. 
Grund dafür sind neben offenen Rechtsbegriffen der gesetzlichen Zuständig-
keitsordnung, allen voran der Begriff der «arbeitsrechtlichen Klage» 
i.S.v. Art. 34 Abs. 1 ZPO, auch jüngere Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt: 
So gewinnen etwa nachvertragliche Konkurrenzverbote im Rahmen von Ma-
nagement Buy-outs, Mitarbeiterbeteiligungspläne in Konzernverhältnissen 
sowie Arbeitsverträge mit sachfremden Vertragselementen zusehends an Be-



laura Widmer, manuel SChmid & niCola SChön

100

deutung. Damit verbundene, teils noch nicht höchstrichterlich (abschliessend) 
geklärte Zuständigkeitsfragen sorgen in der Praxis bisweilen für Rechtsunsi-
cherheit. Erschwerend kommt hinzu, dass die kantonalen Ordnungen der 
sachlichen Zuständigkeit und der Organisation von Schlichtungsbehörden und 
(Arbeits-)Gerichten Eigenheiten mit sich bringen, die bei der Durchsetzung 
von arbeitsrechtlichen Ansprüchen zu berücksichtigen sind.

Der vorliegende Beitrag setzt sich vor diesem Hintergrund zum Ziel, anhand 
ausgewählter praxisnaher Beispiele auf potenzielle Fallstricke hinzuweisen, 
die sich in Zusammenhang mit der arbeitsrechtlichen Zuständigkeit ergeben.

B Örtliche Zuständigkeit

In Binnensachverhalten1 sind für arbeitsrechtliche Klagen die Gerichte am 
(Wohn-)Sitz der beklagten Partei oder an dem Ort, wo der Arbeitnehmer ge-
wöhnlich die Arbeit verrichtet, zuständig (Art. 34 Abs. 1 ZPO). Für Klagen 
einer stellensuchenden Person sowie für Klagen, die sich auf das Arbeitsver-
mittlungsgesetz (AVG)2 stützen, ist zusätzlich das Gericht am Ort der Ge-
schäftsniederlassung der vermittelnden oder der verleihenden Person, mit 
welcher der Vertrag geschlossen wurde, zuständig (Art. 34 Abs. 2 ZPO).

Die zusätzlichen (Wahl-)Gerichtsstände von Art. 34 ZPO dienen der Durch-
setzung arbeitsrechtlicher Ansprüche. Ihnen liegt der Sozialschutzgedanke des 
Gesetzgebers zugrunde, dass sich sinnvollerweise dasjenige Gericht mit einer 
Streitigkeit befassen soll, welches dem streitgegenständlichen Sachverhalt 
räumlich am nächsten steht. Darüber hinaus sollen die zusätzlichen Gerichts-
stände den Zugang zum Recht erleichtern, indem sie der klagenden Partei eine 
(oft leichter zugängliche) Alternative zum Beklagtengerichtsstand bieten.3

1 Im internationalen Verhältnis bestimmt sich die (internationale und) örtliche Zustän-
digkeit nach Art. 18 ff. LugÜ bzw. nach Art. 115 IPRG. S. dazu etwa rihm, S. 11 ff. 

2 Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (Arbeitsvermit-
tlungsgesetz, AVG) vom 6. Oktober 1989 (SR 823.11).

3 Zur ratio legis von Art. 34 ZPO s. etwa KUKO ZPO-haaS/Strub, Art. 34 ZPO N 2 
m.w.H.
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I Die «arbeitsrechtliche Klage»

Das Bundesgericht legt den Begriff der «arbeitsrechtlichen Klage» i.S.v. Art. 34 
Abs. 1 ZPO weit aus.4 So ist es unerheblich, ob der eingeklagte Anspruch 
vertraglicher oder ausservertraglicher Natur ist oder ob sich Arbeitgeberin und 
Arbeitnehmer im Prozess gegenüberstehen, solange der von der klagenden 
Partei behauptete Lebenssachverhalt auf ein Arbeitsverhältnis bezogen ist.5 
Mit anderen Worten ist gemäss Bundesgericht einzig vorausgesetzt, dass ein 
«Bezug der eingeklagten Forderung zu einem Arbeitsverhältnis»6 besteht, 
damit eine Klage als «arbeitsrechtlich» i.S.v. Art. 34 Abs. 1 ZPO gilt. 

Zahlreiche Stimmen in der Lehre schliessen sich der bundesgerichtlichen 
Praxis an und vertreten die Auffassung, dass es für die Qualifikation als ar-
beitsrechtliche Klage i.S.v. Art. 34 Abs. 1 ZPO ausreichen soll, wenn der 
geltend gemachte Anspruch seinen Ursprung im Arbeitsverhältnis hat.7 In 
Zweifelsfällen solle der (zusätzliche) Gerichtsstand am gewöhnlichen Arbeits-
ort stets gewährt werden.8

Allerdings will ein Teil der Lehre trotz weiter Begriffsauslegung durch das 
Bundesgericht nicht jeden irgendwie gearteten Zusammenhang zwischen dem 
eingeklagten Anspruch und dem Arbeitsverhältnis genügen lassen.9 Ebenso 
wenig seien Klagen aus andersartigen Verträgen auf Arbeitsleistung von 
Art. 34 Abs. 1 ZPO erfasst, wie beispielsweise aus Auftrag, Werkvertrag oder 
Gesellschaftsvertrag.10 

4 BGE 137 III 32 E. 2.1; Urteil BGer 4A_580/2013 vom 26. Juni 2014 E. 4.3.
5 Urteil BGer 4A_580/2013 vom 26. Juni 2014 E. 4.3; s. zum Ganzen Streiff/von Kae-

nel/rudolPh, S. 19; a.A. KUKO ZPO-haaS/Strub, Art. 34 ZPO N 4, die für die An-
wendbarkeit zwingend ein (Subordinations-)Verhältnis voraussetzen, bei dem sich 
Arbeitgeberin und Arbeitnehmer gegenüberstehen. 

6 Urteil BGer 4A_580/2013 vom 26. Juni 2014 E. 4.3.
7 Schulthess ZPO Kommentar-feller/bloCh, Art. 34 N 14 mit Verweis auf BGE 137 III 

311 E. 5.2.2; Urteil OGer ZH LA210036-O vom 27. Juni 2022 E. 2.3.
8 KUKO ZPO-haaS/Strub, Art. 34 ZPO N 2 m.w.H.
9 Streiff/von Kaenel/rudolPh, S. 19 m.w.H.; CHK OR-emmel, Art. 343 N 2, mit Hin-

weis auf Darlehensverträge zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmer.
10 BSK ZPO-KaiSer Job, Art. 34 N 7.
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Unbestritten scheint hingegen, dass Klagen aus dem Verleihvertrag keine ar-
beitsrechtlichen Klagen i.S.v. Art. 34 Abs. 1 ZPO darstellen und damit bloss 
der Gerichtsstand am Ort der Geschäftsniederlassung der vermittelnden oder 
der verleihenden Person, mit welcher der (Verleih-)Vertrag geschlossen wur-
de, neben dem Beklagtengerichtsstand zur Verfügung stehen soll.11

Nach der hier vertretenen Auffassung verdient eine extensive Auslegung des 
Begriffs «arbeitsrechtlich» zwar grundsätzlich Zustimmung, doch erfordern 
die jüngst beobachteten Entwicklungen am Arbeitsmarkt gewisse Einschrän-
kungen im Einzelfall. Mithin ist nicht unbesehen darüber hinwegzuschauen, 
wenn ein geltend gemachter Anspruch zwar einen Zusammenhang zu einem 
Arbeitsverhältnis aufweist, jedoch auf einem separaten Vertragsverhältnis 
beruht und damit nicht Gegenstand des arbeitsvertraglichen Austauschverhält-
nisses darstellt.12 Wie noch zu zeigen ist, kann es in solchen Fällen durchaus 
geboten sein, die Anwendung von Art. 34 Abs. 1 ZPO zu versagen. 

II Der «gewöhnliche Arbeitsort»

Der in Art. 34 Abs. 1 ZPO vorgesehene Wahlgerichtsstand am (Wohn-)Sitz der 
beklagten Partei oder am gewöhnlichen Arbeitsort steht sowohl der Arbeitge-
berin als auch dem Arbeitnehmer offen.13

Unter dem «gewöhnlichen Arbeitsort» verstehen Lehre und Praxis den tat-
sächlichen geografischen Schwerpunkt der arbeitsrechtlichen Tätigkeit. Bloss 
vorübergehende Arbeitsorte (bspw. Baustellen mit Bau- und Montagearbeiten) 
begründen hingegen keinen Gerichtsstand.14 Die tatsächlich verbrachte Zeit 
an einem Arbeitsort ist dabei nicht zwingend ausschlaggebend für die Bestim-
mung des gewöhnlichen Arbeitsorts.15 Vielmehr berücksichtigt das Bundesge-
richt – in Anlehnung an die Rechtsprechung des EuGH – neben quantitativen 
(zeitlichen) auch qualitative (inhaltliche) Merkmale der erbrachten Arbeit: So 
gilt etwa bei einem Aussendienstmitarbeiter grundsätzlich derjenige Ort als 

11 BSK ZPO-KaiSer Job, Art. 34 N 27 m.H. auf die Botschaft GestG 1998, S. 2862 f.
12 Vgl. Urteil OGer ZH LA210036-O vom 27. Juni 2022 E. III.3.2 ff.
13 KUKO ZPO-haaS/Strub, Art. 34 N 7.
14 Zum Ganzen s. BSK ZPO-KaiSer Job, Art. 34 N 16 m.w.H.
15 Schulthess ZPO Kommentar-feller/bloCh, Art. 34 N 25.
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gewöhnlicher Arbeitsort, an dem er seine Geschäftsreisen plant und adminis-
trative Arbeiten tätigt, wobei dies auch an seinem Wohnort erfolgen kann.16 
Massgeblich zur Bestimmung des gewöhnlichen Arbeitsorts ist somit die Art 
und Dauer der verrichteten Arbeit an einem Ort im Verhältnis zu anderen Or-
ten.17

Bei absoluter Gleichwertigkeit der Arbeitsorte kann sich gemäss einem Teil 
der Lehre eine alternative Zuständigkeit der Gerichte an sämtlichen Arbeits-
orten ergeben.18 Dieser Meinung folgend stünde einem Arbeitnehmer, der re-
gelmässig im Homeoffice arbeitet, auch die Klage vor dem Gericht am eige-
nen Wohnsitz offen.19 Es stellt sich allerdings die Frage, inwiefern der Fall 
einer absoluten Gleichwertigkeit mehrerer Arbeitsorte nicht eher theoretischer 
Natur ist, zumal in der Praxis wohl meistens quantitative und qualitative Un-
terschiede zwischen den einzelnen Arbeitsorten bestehen dürften.

Gemäss den Vertretern der Singularität des Gerichtsstandes soll der  
(Wahl-)Gerichtsstand am gewöhnlichen Arbeitsort überhaupt nicht zur Verfü-
gung stehen, wenn kein Hauptarbeitsort ermittelt werden kann oder ein Ar-
beitsort gänzlich fehlt, etwa weil die Arbeit gar nie aufgenommen (und der 
Arbeitsort nicht vertraglich festgelegt) wurde.20

Nach der hier vertretenen Auffassung ist der letztgenannten Lehrmeinung aus 
den folgenden beiden Gründen der Vorrang zu geben: Erstens handelt es sich 
beim gewöhnlichen Arbeitsort bloss um einen alternativen Gerichtsstand; der 
Gerichtsstand am Beklagten(wohn)sitz steht der klägerischen Partei in jedem 
Fall offen. Ein gewöhnlicher Arbeitsort wird also nicht zwingend vorausge-
setzt, um eine arbeitsrechtliche Klage anhängig zu machen. Zweitens spricht 
für die Singularität des Gerichtsstandes am gewöhnlichen Arbeitsort, dass in 

16 BGE 145 III 14 E. 8; zur Ermittlung des gewöhnlichen Arbeitsortes s.a. Urteil OGer 
ZH LA1300023-O vom 20. November 2013 E. 3 f. mit Schlussfolgerung in E. 5, 
wonach das Homeoffice als gewöhnlicher Arbeitsort eines Versicherungsberaters im 
Aussendienst gilt; zum Ganzen ferner KUKO ZPO-haaS/Strub, Art. 34 N 8.

17 BSK ZPO-KaiSer Job, Art. 34 N 16.
18 Schulthess ZPO Kommentar-feller/bloCh, Art. 34 N 30 m.w.H. Grund dafür sei die 

Nähe von Arbeitnehmenden zum behandelnden Gericht. fröhliCh, S. 149.
19 Zu diesem Schluss kommend etwa Pärli/eggmann, N 30.
20 BSK ZPO-KaiSer Job, Art. 34 N 17 und 19; OFK ZPO-rohner, Art. 34 N 4; diKe 

zPo Kommentar-Senti/Wagner, Art. 34 N 31 f.
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Art. 34 Abs. 1 ZPO vom «Ort, an dem» und nicht etwa von den «Orten, an 
denen» der Arbeitnehmer gewöhnlich die Arbeit verrichtet, die Rede ist. 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass im arbeitsrechtlichen Kontext – je 
nach Konstellation – neben Art. 34 ZPO noch weitere Gerichtsstände zur 
Verfügung stehen können. Praxisrelevant sind insbesondere der Gerichtsstand 
am Ort der (Zweig-)Niederlassung (Art. 12 ZPO) und der Gerichtsstand am 
Vollstreckungsort für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen (Art. 13 
ZPO), beispielsweise im Zusammenhang mit der Realvollstreckung nachver-
traglicher Konkurrenzverbote.21 

III Gerichtsstandsvereinbarungen

Die Gerichtsstände von Art. 34 ZPO sind teilzwingend: Der Arbeitnehmer 
kann also weder zum Voraus noch durch Einlassung auf sie verzichten (Art. 35 
Abs. 1 lit. d ZPO). Vorbehalten bleibt der Abschluss einer Gerichtsstandsver-
einbarung nach Entstehung der Streitigkeit (Art. 35 Abs. 2 ZPO).

Für das «Entstehen der Streitigkeit» reicht eine blosse Meinungsverschieden-
heit nicht aus. Vielmehr ist erforderlich, dass sich der Arbeitnehmer im Zeit-
punkt der Prorogation der Tragweite der Streitigkeit bewusst sein und damit 
rechnen können muss, dass diese vor Gericht enden kann.22

Die rechtlichen Folgen einer zum Voraus getroffenen Gerichtsstandsvereinba-
rung sind nicht unumstritten:

Gemäss Bundesgericht und einem Teil der Lehre sind zum Voraus getroffene 
Gerichtsstandsvereinbarungen lediglich für die (vermutungsweise) schwäche-
re Partei – den Arbeitnehmer – einseitig unverbindlich. Die stärkere Partei – 

21 Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass Klagen auf Durchsetzung 
eines (arbeitsrechtlichen) Konkurrenzverbots vom Begriff der «arbeitsrechtlichen 
Klage» erfasst werden und damit auch am gewöhnlichen Arbeitsort anhängig gemacht 
werden können. S. dazu BSK ZPO-KaiSer Job, Art. 34 N 4 m.H. auf BGE 109 II 33.

22 Streiff/von Kaenel/rudolPh, S. 29 f. m.w.H.; a.A. BSK ZPO-KaiSer Job, Art. 35 N 18 
m.w.H.
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die Arbeitgeberin – soll hingegen an die zum Voraus getroffene Gerichts-
standsvereinbarung gebunden sein.23 

So soll ein Arbeitnehmer auch dann an seinem gewöhnlichen Arbeitsort kla-
gen dürfen, wenn er in seinem Arbeitsvertrag beispielsweise einer ausschliess-
lichen Zuständigkeit des Gerichts am Sitz der Arbeitgeberin zugestimmt hat. 
Demgegenüber müsste sich die Arbeitgeberin eine Unzuständigkeitseinrede 
entgegenhalten lassen, wenn sie den Arbeitnehmer an seinem Wohnsitz ins 
Recht fassen wollte.

In der Lehre wird die bundesgerichtliche Praxis von einzelnen Stimmen kriti-
siert und die Auffassung vertreten, dass eine zum Voraus getroffene Gerichts-
standsvereinbarung in jedem Fall – und zwar für beide Parteien – nichtig sei.24 

Ob der Gesetzgeber tatsächlich die vom Bundesgericht praktizierte Schlech-
terstellung der Arbeitgeberin beabsichtigt hatte, erscheint zumindest in denje-
nigen Situationen fraglich, in denen das vermutete Machtgefälle zwischen 
Arbeitgeberin und Arbeitnehmer nicht gegeben und/oder wo nicht ersichtlich 
ist, weshalb dem Arbeitnehmer bei einer Klage an einem wegbedungenen 
Gerichtsstand, der ihm sonst von Gesetzes wegen zur Verfügung stünde (bspw. 
bei einer Klage der Arbeitgeberin am Wohnsitz des Arbeitnehmers), ein Nach-
teil entstehen sollte. 

C Sachliche Zuständigkeit

Vor Inkrafttreten der ZPO im Jahr 2011 regelte das OR den «Arbeitsprozess»25 
in seinen Grundzügen. Gemäss Art. 343 aOR waren die Kantone angehalten, 
in ihren Zivilprozessordnungen «für Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis» 
bis zu einem Streitwert von CHF 30’000 ein einfaches und rasches Verfahren 
vorzusehen, welches von Gerichtskosten befreit und der Untersuchungsmaxi-
me unterworfen war.26 Aus diesem Grund ist der Begriff der Streitigkeit aus 

23 Urteil BGer 4A_291/2018 vom 10. Januar 2019 E. 3.5; Urteil BGer 4C.29/2006 vom 31. 
März 2006 E. 4.1; KUKO ZPO-haaS/Strub, Art. 35 ZPO N 7.

24 Vgl. etwa die Kritik bei fröhliCh, S. 147 f.
25 Zum Begriff s. Streiff/von Kaenel/rudolPh, S. 13.
26 Vgl. Art. 343 aOR Abs. 2–4.
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dem Arbeitsverhältnis noch heute in kantonalen Gesetzen zu finden;27 die 
Gerichte scheinen ihn jedoch analog zum Begriff der arbeitsrechtlichen Klage 
i.S.v. Art. 34 Abs. 1 ZPO und damit ebenso weit auszulegen.28

Während der «Arbeitsprozess» weitestgehend durch das vereinfachte Verfah-
ren nach Art. 243 ff. ZPO und einige Sonderbestimmungen ersetzt wurde,29 ist 
die Organisation von Gerichten und Schlichtungsbehörden sowie die Rege-
lung der sachlichen Zuständigkeit noch immer Sache der Kantone.30 Das 
Bundesrecht schreibt die sachliche Zuständigkeit nur punktuell vor, wie etwa 
im Falle des Handelsgerichts, sofern die Kantone ein solches bezeichnen.31 

I Im Schlichtungsverfahren

Mit Ausnahme der Gerichtskosten32 regelt die ZPO das Schlichtungsverfahren 
für Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis nicht besonders. Anders als bei 
Streitigkeiten aus Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen und nach 
dem Gleichstellungsgesetz (GlG)33 schreibt die ZPO keine zwingende Zustän-
digkeit einer paritätischen Schlichtungsbehörde vor.

Mithin sind in einzelnen Kantonen die allgemeinen Friedensrichterämter für 
das Schlichtungsverfahren zuständig (bspw. Zürich). In anderen Kantonen 

27 Bspw. § 20 Abs. 1 lit. a GOG/ZH.
28 Zum Ganzen vorne, S. 101; vgl. zur analogen Auslegung bspw. Urteil OGer ZH 

LA210036 vom 27. Juni 2022 E. 2.3.
29 Etwa die besondere Gerichtskostenregelung im Schlichtungs- und Entscheidverfahren 

(Art. 113 Abs. 2 lit. d bzw. Art. 114 lit. c ZPO), die Vertretung an der Schlichtungsver-
handlung durch eine angestellte Person (Art. 204 Abs. 3 lit. c ZPO) oder die Untersu-
chungsmaxime bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von 
CHF 30’000 (Art. 247 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 ZPO).

30 Art. 3 und Art. 4 Abs. 1 ZPO.
31 Vgl. Art. 6 Abs. 2 ZPO; bekanntlich ist dies in den Kantonen Aargau, Bern, St. Gallen 

und Zürich der Fall.
32 In Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis sowie nach dem AVG bis zu einem Streit-

wert von CHF 30’000 Franken werden keine Gerichtskosten gesprochen (Art. 113 
Abs. 2 lit. d ZPO).

33 Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, 
GlG) vom 24. März 1995 (SR 151.1).
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(bspw. Aargau, Luzern und Zug) werden bereits in diesem Stadium Fachbe-
hörden für zuständig erklärt.34

Als Besonderheit sehen etwa Aargau, Basel-Stadt sowie Basel-Landschaft 
darüber hinaus eine Personalunion von Schlichter und Richter vor. Während 
in Aargau Präsidentinnen und Präsidenten des Arbeitsgerichts das Schlich-
tungsverfahren leiten,35 übernehmen im Schlichtungsverfahren in den beiden 
Basel die Präsidentinnen und Präsidenten des Zivilgerichts den Vorsitz.36 In 
beiden Fällen wird so eine Einschätzung der Rechtslage wie auch der Prozes-
schancen durch fachkundige Schlichter ermöglicht.37

Wo eine solche Personalunion indes dazu führt, dass eine Einschätzung der 
Rechtslage und der Prozesschancen durch den Schlichter unterbleibt, um die 
Sache nicht de facto zu präjudizieren, droht das grundsätzlich zwingend vor-
geschriebene Schlichtungsverfahren zu einem formalistischen Leerlauf zu 
verkommen. Es fragt sich, ob der gesetzliche Zweck des Schlichtungsverfah-
rens nicht vereitelt wird, wenn sich der Schlichter einer Einschätzung der 
Rechtslage und der Prozesschancen gänzlich enthält: Denn nicht selten bildet 
die Einschätzung einer unabhängigen und sachverständigen Drittperson im 
Rahmen der Schlichtungsverhandlung doch gerade die wesentliche Grundlage 
für eine einvernehmliche Einigung der Parteien.

II Im gerichtlichen Verfahren

In den meisten Kantonen werden arbeitsrechtliche Streitigkeiten von Bezirks-, 
Regional-, Amts- oder Kreisgerichten entschieden.38 Eine Minderheit der 
Kantone sieht indes spezielle Arbeitsgerichte als Fachgerichte vor.39

34 Zum Ganzen fröhliCh, S. 148.
35 fröhliCh, S. 149; Medienmitteilung des Kantons Aargaus vom 13.09.2023, Präsiden-

tinnen oder Präsidenten der Arbeitsgerichte, <https://www.ag.ch/de/gerichte/
schlichtungsbehoerden/praesidien-der-arbeitsgerichte> (zuletzt besucht am 
19.03.2024).

36 § 6 Abs. 2 des Gesetzes [des Kantons Basel-Stadt] vom 3. Juni 2015 betreffend die 
Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft (GOG/BS; SG 154.100).

37 fröhliCh, S. 149.
38 So etwa in den Kantonen Aargau, Bern, St. Gallen, Zürich und Zug.
39 Bspw. die Kantone Genf und Luzern.
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Die Arbeitsgerichte wiederum befassen sich in gewissen Kantonen aus-
schliesslich mit arbeitsrechtlichen Fragen (bspw. Luzern oder Genf), wohin-
gegen sie in anderen Kantonen (bspw. Aargau) dem Bezirksgericht angeglie-
dert sind und sich infolgedessen auch mit anderen Rechtsgebieten befassen.40

Im Kanton Zürich entscheidet das Bezirksgericht als Arbeitsgericht erstins-
tanzlich «Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgebenden 
und Arbeitnehmenden» (§ 20 Abs. 1 lit. a GOG/ZH41). In Übereinstimmung 
mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 34 ZPO setzen Lehre und 
Rechtsprechung zu § 20 Abs. 1 lit. a GOG/ZH voraus, dass die Streitigkeit 
ihren Rechtsgrund im Arbeitsverhältnis hat.42 Allerdings scheint das Arbeits-
gericht im Bezirk Zürich seine Zuständigkeit generell zu verneinen, wenn 
gegen eine andere Gesellschaft als die Arbeitgeberin geklagt wird.43

Im Kanton Aargau entscheidet erstinstanzlich das Bezirksgericht als 
Arbeitsgericht,44 während es im Kanton Bern das Regionalgericht als Arbeits-
gericht ist, welches arbeitsrechtliche Verfahren entscheidet.45 Als Besonderheit 
schreibt das GOG/AG vor, dass sich das Arbeitsgericht aus Fachrichtern zu-
sammensetzt und in Verhandlungen eine paritätische Vertretung durch zwei 
Fachrichter – je als Vertreter von Arbeitgeberinnen- und Arbeitnehmerseite – 
gewährleistet sein muss.46

Demgegenüber hat der Kanton Genf mit einem speziellen Arbeitsgericht (Tri-
bunal des prud’hommes) eigens ein Fachgericht für arbeitsrechtliche Streitig-
keiten geschaffen. Auch dessen Organisation weist eine Spezialität auf: Das 
Genfer Arbeitsgericht setzt sich nicht aus Berufsrichtern zusammen, sondern 
aus Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmern aus verschiedenen Wirtschaftszwei-

40 fröhliCh, S. 148.
41 Gesetz [des Kantons Zürich] vom 10. Mai 2010 über die Gerichts- und Behördenorgan-

isation im Zivil- und Strafprozess (GOG/ZH; OS 211.1).
42 Urteil OGer ZH LA210036 vom 27. Juni 2022 E. 2.3.
43 Vgl. Urteil OGer ZH LA220017 vom 9. Mai 2023 E. 4.1.2.2; ferner Urteil OGer ZH 

LA150027-O vom 15. Mai 2016 E. 6.
44 § 50 Abs. 1 des Gerichtsorganisationsgesetz [des Kantons Aargau] vom 6. Dezember 

2011 (GOG/AG; SAR 155.200).
45 Art. 81 Abs. 4 des Gesetzes [des Kantons Bern] vom 11. Juni 2009 über die Organisa-

tion der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft (GSOG/BE; BSG 161.1).
46 § 53 Abs. 3 GOG/AG.
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gen, wobei die Richter je nach deren Tätigkeitsbereich in fünf verschiedene 
Gruppen eingeteilt werden.47

De lege lata ergibt sich aus der ZPO nicht, ob arbeitsrechtliche Klagen auch 
vor einem Handelsgericht anhängig gemacht werden können. Das Handelsge-
richt Zürich verneinte seine Zuständigkeit für arbeitsrechtliche Streitigkeiten 
bereits kurz nach Inkrafttreten der eidgenössischen ZPO mit der Begründung, 
dass es bei Arbeitnehmenden (leitende Angestellte eingeschlossen) an der 
nach dem Sinn und Zweck von Art. 6 Abs. 2 ZPO erforderlichen Beziehung 
zu ausserhalb des Betriebs stehenden Dritten fehle. 

Weiter sah keine der vormaligen kantonalen Zivilprozessordnungen in den 
Handelsgerichtskantonen (Aargau, Bern, St. Gallen und Zürich) eine sachliche 
Zuständigkeit des Handelsgerichts für arbeitsrechtliche Streitigkeiten vor.48 
De lege ferenda besteht diesbezüglich Klarheit: Art. 6 Abs. 2 lit. d revZPO 
sieht vor, dass Handelsgerichte (auch) künftig nicht für Streitigkeiten aus 
Arbeitsverhältnissen zuständig sind.

D Die Streitigkeit aus dem Arbeitsverhältnis als 
doppelrelevante Tatsache

Im Rahmen von Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis sind Tatsachen re-
gelmässig sowohl für die (örtliche oder sachliche) Zuständigkeit des angeru-
fenen (Arbeits-)Gerichts als auch für die materielle Begründetheit des kläge-
rischen Anspruchs erheblich (sog. doppelrelevante Tatsachen). Dies gilt im 
Besonderen für die Frage, ob überhaupt ein Arbeitsverhältnis zustande gekom-
men ist.

Bei der Beurteilung der Zuständigkeit des Gerichts ist primär auf den vom 
Kläger eingeklagten Anspruch und dessen Begründung abzustellen.49 Einwän-

47 Art. 3 Loi [des Kantons Genf] sur le Tribunal des prud’hommes vom 11. Februar 2010 
(LTPH/GE; RSG E 3 10).

48 Urteil HGer ZH HG120101-O vom 16. Juli 2012 E. 6; eine arbeitsrechtliche Zustän-
digkeit ebenfalls ablehnend Urteil HGer AG HSU.2023.37 vom 2. Oktober 2023 
E. 2.2.

49 BGE 137 III 32 E. 2.3; vgl. auch BGE 141 III 294 E. 6.1; vgl. auch Urteil 
BGer 4A_84/2020 vom 27. August 2020 E. 5.2.
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de der Gegenpartei sind im Zeitpunkt der Prüfung auf Zuständigkeit unbeacht-
lich.50 Eine Ausnahme gilt einzig für den Fall, dass der klägerische Tatsachen-
vortrag «auf Anhieb fadenscheinig oder inkohärent» erscheint und in der 
Klageantwort unmittelbar widerlegt werden kann.51

Das Gericht hat von Amtes wegen zu prüfen, ob die vom Kläger behaupteten, 
doppelrelevanten Tatsachen insofern schlüssig sind, als sich daraus überhaupt 
auf ein Arbeitsverhältnis und damit auf die Zuständigkeit des Arbeitsgerichts 
schliessen lässt.52 Der Nachweis der doppelrelevanten Tatsache erfolgt hinge-
gen erst zum Zeitpunkt der materiellen Beurteilung.53 In der Praxis kann es 
jedoch bereits bei der Feststellung der Schlüssigkeit von klägerischen Aussa-
gen zur Auseinandersetzung mit den vom Kläger behaupteten Tatsachenvor-
trägen kommen.54 

E Ausgewählte Fallgruppen aus der Praxis

Im Gleichschritt mit den stetigen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt erwei-
tert sich in der täglichen Praxis auch der Fragenkatalog in Zusammenhang mit 
der arbeitsrechtlichen Zuständigkeit. Im Folgenden ist auf eine Selektion 
praxisrelevanter Fallgruppen und den ihnen inhärenten Zuständigkeitsfragen 
einzugehen.

I Ansprüche aus gemischten Verträgen

Bei Streitigkeiten zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmer, die sich nicht 
direkt aus dem Austauschverhältnis von Arbeitsleistung und Lohn ergeben, 
wie etwa klageweise geltend gemachte Mietzins- oder Darlehensforderungen 
oder Forderungen aus Leasingverträgen für Geschäftswagen, stellt sich regel-

50 Urteil OGer ZH LA180032-O vom 17. Oktober 2029 E. III.4.1.1; BGE 134 III 27 
E. 6.2.1.

51 BGE 137 III 32 E. 2.3.
52 Urteil BGer 4A_360/2021 vom 6. Januar 2022 E. 5.1.2; Urteil OGer ZH LA180032-O 

vom 17. Oktober 2029 E. III.4.1.3.3.
53 Urteil OGer ZH LA230017-O vom 19. Oktober 2023 E. II.2.
54 Catelli/Widmer/tJon-a-meeuW, S. 200.
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mässig die Frage, ob solche Klagen als «arbeitsrechtlich» i.S.v. Art. 34 Abs.1 
ZPO zu qualifizieren sind.

Ein Teil der Lehre erachtet Art. 34 Abs. 1 ZPO auf Ansprüche aus gemischten 
Verträgen nur dann als anwendbar, wenn der Vertrag seinen Schwerpunkt im 
Arbeitsrecht hat. Ein anderer Teil will die Bestimmung unabhängig vom Ver-
tragsschwerpunkt auf Klagen anwenden, die sich auf den arbeitsrechtlichen 
Teil eines gemischten Vertrags beziehen.55 

In der arbeitsrechtlichen Praxis nicht selten anzutreffen ist die Verbindung von 
arbeits- und mietrechtlichen Vertragselementen. Eine solche Verbindung fin-
det sich insbesondere beim sog. Hauswartvertrag sowie überall dort, wo dem 
Arbeitnehmer von der Arbeitgeberin eine Dienstwohnung zur Verfügung ge-
stellt wird. Bei derartigen Verträgen untersteht die Arbeitstätigkeit dem Ar-
beitsrecht, der Gebrauch der Dienstwohnung hingegen dem Mietrecht. 

Dabei stellt sich zunächst die Frage, ob im Falle einer Kündigung das unge-
kündigte Vertragsverhältnis dem Schicksal des gekündigten folgt. Gegebenen-
falls fragt sich sodann, ob der Arbeitnehmer in den Genuss der materiell- und 
verfahrensrechtlichen Schutzbestimmungen des Mietrechts kommt.56

Vorausgesetzt, die Parteien haben die Verträge derart miteinander verbunden, 
dass keines der beiden Rechtsverhältnisse ohne das jeweils andere bestehen 
kann (sog. zusammenhängender oder gekoppelter Vertrag), hängen die für die 
Kündigung anwendbaren Regeln von der überwiegenden Leistung ab. Hierbei 
stützt sich das Bundesgericht auf die Höhe der betreffenden Leistungen (Lohn 
bzw. Mietzins), wobei deren Verhältnis zueinander massgebend ist.57 

Demgemäss richtet sich die Kündigung eines Hauswartvertrags ausschliess-
lich nach dem Arbeitsrecht, wenn der Lohn die vom Arbeitnehmer geschulde-
ten Mietzinsen übersteigt. Damit soll der ratio legis von Art. 34 ZPO entspro-
chen werden, indem der in einem Subordinationsverhältnis stehenden, sozial 
schwächeren Partei der Gerichtszugang erleichtert wird.58

55 Zum Ganzen s. BSK ZPO-KaiSer Job, Art. 34 N 11 m.w.H.
56 Vgl. Urteil BGer 4A_102/2013 vom 17. Oktober 2013 E. 2.2.
57 Urteil BGer 4A_102/2013 vom 17. Oktober 2013 E. 2.2; BSK ZPO-KaiSer Job, Art. 34 

N 11.
58 Streiff/von Kaenel/rudolPh, S. 19.
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Diese vom Bundesgericht übernommene Lösung ist in der Lehre indessen 
umstritten, werden dabei doch die abweichenden Bedürfnisse von Arbeitneh-
mer und Mieter ausser Acht gelassen. Bisweilen kann es sich kritischen Stim-
men in der Lehre zufolge nämlich als unbillig erweisen, wenn sich ein Arbeit-
nehmer nicht auf die Anfechtungsgründe für die mietrechtliche Kündigung 
berufen kann. Eine fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses hätte zudem 
die stossende Folge, dass der Arbeitnehmer auch seine Wohnung per sofort 
verlieren würde, ohne jegliche Möglichkeit zur Erstreckung des Mietverhält-
nisses.59

Abschliessend lässt sich im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung 
sowie eines unlängst ergangenen Urteils des Obergerichts Zürich festhalten, 
dass nicht alle geltend gemachten Ansprüche – mögen sie ihren Ursprung auch 
in einem Arbeitsverhältnis haben – a priori als arbeitsrechtlich betrachtet 
werden sollten.60 Vielmehr ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob der fragliche 
Anspruch auf einem gesonderten Rechtsakt beruht, welcher zwar nur in Zu-
sammenhang mit dem Arbeitsverhältnis begründet wurde, aber gleichwohl 
ausserhalb des arbeitsrechtlichen Synallagmas liegt.61 

II Ansprüche aus dem Gleichstellungsgesetz

In Zusammenhang mit der Durchsetzung von Ansprüchen aus dem Gleichstel-
lungsgesetz (GlG) stellt sich in der Praxis vordringlich die Frage nach der 
zuständigen Schlichtungsbehörde, zumal Art. 200 Abs. 2 ZPO als Spezialität 
eine zwingende Zuständigkeit einer paritätisch besetzten Schlichtungsbehörde 
vorsieht.

Einigkeit besteht grundsätzlich darüber, dass Ansprüche aus dem GlG als ar-
beitsrechtlich gelten. So hat auch das Bundesgericht festgestellt, dass unter 
den Begriff der arbeitsrechtlichen Klage auch jene Klagen subsumiert werden, 
«die sich auf spezialgesetzliche Normen stützen, welche das einzelarbeitsver-

59 Zum Ganzen bärtSChi, S. 310. 
60 BGE 130 III 495 E. 4.2.2; Urteil OGer ZH LA210036-O vom 27. Juni 2022 E. III.3.2 ff.
61 Urteil OGer ZH LA210036-O vom 27. Juni 2022 E. III.3.2 sowie III.4.
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tragliche Rechtsverhältnis regeln und den Parteien zivilprozessual durchsetz-
bare Ansprüche geben, z.B. aus Gleichstellungsgesetz».62

Ob hingegen auch Verbandsklagen i.S.v. Art. 7 GlG als arbeitsrechtlich gelten, 
ist in der Lehre umstritten.63 Nach der hier vertretenen Auffassung sind auch 
die gestützt auf das GlG erhobenen Verbandsklagen als arbeitsrechtlich zu 
betrachten, da auch eine solche Streitigkeit ihren Ursprung im Arbeitsverhält-
nis hat. Ferner scheint eine dahingehende Lösung auch im Sinne des Gesetz-
gebers gewesen zu sein (vgl. Art. 7 Abs. 2 GlG). 

In Zusammenhang mit dem GlG stellt sich jedoch bei der sachlichen Zustän-
digkeit die Frage, ob die jeweils zuständigen Schlichtungsbehörden getrennt 
anzurufen sind, wenn gleichzeitig Ansprüche aus dem Gleichstellungsgesetz 
sowie dem Arbeitsvertrag geltend gemacht werden sollen. In der Literatur und 
Rechtsprechung findet sich hierauf keine eindeutige Antwort.64 

Wo sich die rein arbeitsrechtliche Problematik mit der Gleichstellungsproble-
matik überlagert, dürfte die Zuständigkeit der Schlichtungsbehörde für Gleich-
stellungsfragen unbestritten sein. So etwa, wenn eine Kündigung mit einer 
möglicherweise geschlechterdiskriminierenden Begründung ausgesprochen 
wird.65 

In Fällen, in welchen die Missbräuchlichkeit einer Kündigung beispielsweise 
nebst einer sexuellen Belästigung zu beurteilen ist, stellt sich die obige Frage 
indes zu Recht. 

Die Lösung könnte etwa in Art. 201 Abs. 1 ZPO erblickt werden, wonach die 
Schlichtungsbehörde in einen Vergleich auch Streitfragen zwischen den Par-
teien einbeziehen kann, welche ausserhalb des Verfahrens liegen, sofern dies 
der Beilegung des Streits dient. Um eine umständliche Zweiteilung des 
Schlichtungsverfahrens zu vermeiden, muss es der rechtsuchenden Person 
gestattet sein, die Schlichtungsbehörde für Gleichstellungsfragen mit dem 
gesamten arbeitsrechtlichen Sachverhalt und den sich stellenden Rechtsfragen 

62 BGE 137 III 32 E. 2.1; BSK ZPO-KaiSer Job, Art. 34 N 5 m.w.H.
63 BSK ZPO-KaiSer Job, Art. 34 N 4.
64 Vgl. fröhliCh, S. 149.
65 fröhliCh, S. 149.
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zu befassen.66 Dies sollte nach der hier vertretenen Auffassung umso mehr 
gelten, als die Klage nach einem erfolglosen Schlichtungsversuch ohnehin 
vom Arbeitsgericht und mithin vom gleichen Sachgericht beurteilt wird.

III Ansprüche aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen

Mitarbeiterbeteiligungspläne sind aus dem heutigen Wirtschaftsleben kaum 
mehr wegzudenken. Mit der zunehmenden Verbreitung häuften sich in der 
jüngeren Vergangenheit auch die vor Gericht ausgetragenen Streitigkeiten in 
Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen. Dabei zeigte sich, dass 
die gerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen aus Mitarbeiterbeteiligungs-
plänen Fragen der Zuständigkeit sowie der Sachlegitimation aufwirft.67 

Zunächst stellt sich zur Beurteilung der örtlichen und sachlichen Zuständig-
keit regelmässig die Frage, ob überhaupt eine arbeitsrechtliche Streitigkeit 
vorliegt. Wann Streitigkeiten aus Beteiligungsplänen als arbeitsrechtliche 
Klagen i.S.v. Art. 34 Abs. 1 ZPO gelten, wurde vom Bundesgericht soweit er-
sichtlich bislang noch nicht entschieden.68 

Hingegen beurteilte das Bundesgericht die Frage, ob eine Mitarbeiterbeteili-
gung Bestandteil eines Arbeitsvertrags ist, in Abhängigkeit davon, ob die 
Beteiligung als eine vom Arbeitsvertrag «losgelöste Investition»69 zu verstehen 
ist. Im Falle einer losgelösten Investitionsmöglichkeit sei der Arbeitnehmer 
als Anleger zu betrachten, der das seiner Investition inhärente Risiko in Er-
wartung eines hohen Kapitalgewinns aus freien Stücken hinnimmt. Diesfalls 
entfällt das mit den zwingenden Bestimmungen des Arbeitsrechts verbundene 
Schutzbedürfnis.70

Vor diesem Hintergrund nimmt das Obergericht Zürich bei der Geltendma-
chung von Ansprüchen in Zusammenhang mit Rechten zum Erwerb von Mit-
arbeiteraktien (Optionsrechten) eine Streitigkeit aus dem Arbeitsverhältnis an, 

66 Zum Ganzen fröhliCh, S. 149.
67 Zum Ganzen eingehend Catelli/Widmer/tJon-a-meeuW, S. 191 ff.
68 Catelli/Widmer/tJon-a-meeuW, S. 195.
69 BGE 130 III 495 E. 4.2.2.
70 Zum Ganzen BGE 130 III 495 E. 4.2.2; bestätigt in Urteilen BGer 4A_187/2015 und 

4A_199/2015 vom 29. September 2015 E. 6.2.2.1.
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wenn es sich bei den entsprechenden Optionsrechte um Lohn(-bestandteile) 
handelt, entweder weil sie unter Wert oder gar unentgeltlich erworben wer-
den.71

In der arbeitsrechtlichen Praxis ist sodann häufig fraglich, wer als passivlegi-
timierte Partei zur Durchsetzung eines Anspruchs aus einem Mitarbeiterbetei-
ligungsplan ins Recht zu fassen ist. Bei Konzernverhältnissen kommt es nicht 
selten vor, dass das Arbeitsverhältnis mit einer (lokalen) Tochtergesellschaft 
besteht, der Mitarbeiterbeteiligungsplan jedoch von der Muttergesellschaft 
verwaltet wird und das diesbezügliche Vertragsverhältnis zwischen ihr und 
dem Arbeitnehmer zustande kommt. 

Besteht zwischen dem Arbeitsvertrag und dem Mitarbeiterbeteiligungsplan ein 
innerer sachlicher Zusammenhang, wie dies beispielsweise der Fall ist, wenn die 
Mitarbeiterbeteiligung als Lohnbestandteil unter dem Arbeitsvertrag qualifiziert, 
kann sich eine einfache passive Streitgenossenschaft i.S.v. Art. 71 ZPO ergeben.72 

Ist dies hingegen nicht der Fall, wenn also die Beteiligung als eine vom Ar-
beitsvertrag «losgelöste Investition» zu sehen ist und der aus dem Plan berech-
tigte Arbeitnehmer infolgedessen als Investor gilt, dann könnte folgerichtig 
bei Streitigkeiten aus einem Mitarbeiterbeteiligungsplan einzig die planver-
waltende Gesellschaft ins Recht gefasst werden. Für derartige Streitigkeiten 
stünde dann auch der Gerichtsstand am gewöhnlichen Arbeitsort nicht zur 
Verfügung, handelt es sich vor diesem Hintergrund doch gerade nicht um eine 
arbeitsrechtliche Streitigkeit i.S.v. Art. 34 Abs. 1 ZPO. 

Dasselbe muss nach der hier vertretenen Ansicht gelten, wenn ein Konzern 
seine Mitarbeiter gruppenweit gleich behandeln will, indem er ihnen unter 
einem langfristigen Bonusplan Aktien (oder bspw. Phantom Shares) einer 
Gruppengesellschaft (häufig der börsenkotierten Muttergesellschaft) zuteilt. 
Sofern bei einem solchen Bonusplan kommuniziert wird, dass die Zuteilungen 
von einer anderen Gruppengesellschaft als der Arbeitgeberin erfolgen, bei-
spielsweise von der börsenkotierten Muttergesellschaft, welche auch den Plan 
administriert – etwa weil es sich um Aktien an dieser handelt – und diese 

71 OGer ZH LA210036-O vom 27. Juni 2022 E.3.2 und E. 4.
72 Ferner spricht etwa die Verbindung der beiden Vertragsparteien durch ein Mutter-

Tochter-Verhältnis für das Vorliegen gleichartiger Tatsachen und Rechtsgründe. Vgl. 
hierzu Urteil OGer ZH 230017-O vom 19. Oktober 2023 E. II.4.
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Vergütung zusätzlich zum Basislohn unter dem Arbeitsvertrag ausgerichtet 
wird, ist aus unserer Sicht von einem separaten Rechtsverhältnis und damit 
nicht mehr von einer arbeitsrechtlichen Streitigkeit auszugehen.

IV Ansprüche aus Aktienkaufverträgen

Eine weitere Frage hinsichtlich der Zuständigkeit ergibt sich bei der Durch-
setzung von nachvertraglichen Konkurrenzverboten aus Aktienkaufverträgen, 
wenn der Verkäufer zugleich Arbeitnehmer der verkaufsgegenständlichen 
Gesellschaft ist (sog. Management Buy-out). Dies lässt sich etwa am folgen-
den Fall aus der Praxis veranschaulichen:

Nachdem der Geschäftsführer und gleichzeitige Alleinaktionär einer Gesell-
schaft sämtliche Aktien an letzterer an eine andere Gesellschaft verkauft und 
sein Arbeitsverhältnis im Zuge dessen geendet hat, begann er in Verletzung 
des nachvertraglichen Konkurrenz- und Abwerbeverbots – welches sowohl im 
Arbeits- als auch im Aktienkaufvertrag enthalten war –, Kunden und Mitar-
beiter seiner vormaligen Arbeitgeberin abzuwerben. 

Ein vom Käufer gestützt auf das nachvertragliche Konkurrenz- und Abwerbe-
verbot aus dem Arbeits- und Aktienkaufvertrag eingereichtes superprovisori-
sches Massnahmegesuch wurde erstinstanzlich abgewiesen. 

Nach Auffassung des beurteilenden Zivilgerichts bestand ein enger Konnex 
zwischen der Aktionärsstellung des Geschäftsführers und seinem Arbeitsver-
hältnis mit der verkauften Gesellschaft. Da dem Arbeitnehmer infolge seiner 
Führungsfunktion erhöhte Treuepflichten zufielen, stehe das Arbeitsverhält-
nis – und nicht der Aktienkaufvertrag – im Vordergrund, womit eine rein ar-
beitsrechtliche Streitigkeit vorgelegen habe. Demgemäss hätte das Massnah-
megesuch beim Arbeitsgericht eingereicht werden sollen.73

Das zweitinstanzliche Gericht schützte den Entscheid der Vorinstanz. Es hielt 
fest, dass der Geschäftsführer im Zeitpunkt des Aktienverkaufs und der Ein-
reichung des Massnahmegesuchs primär Arbeitnehmer war. Der Aktienkauf-
vertrag als gemischter Vertrag enthalte neben Elementen des Kaufvertrags 
aufgrund des Konkurrenz- und Abwerbeverbots auch wettbewerbs- und ar-

73 Vgl. Urteil BGer 4C.360/2004 vom 19. Januar 2005 E. 2.3.
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beitsrechtliche Elemente. Nach wohl herrschender Lehre soll Art. 34 ZPO 
zudem immer zur Anwendung gelangen, wenn sich die Klage auf den arbeits-
rechtlichen Teil des gemischten Vertrags bezieht.74 Dies müsse analog auch für 
die sachliche Zuständigkeit gelten.75

F Zusammenfassung 

Der vorliegende Beitrag zeigt auf, was auf den ersten Blick kaum überraschen 
mag: Bei Streitigkeiten in Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen ist für die 
örtliche wie für die sachliche Zuständigkeit des urteilenden Gerichts letztlich 
darauf abzustellen, ob eine Streitigkeit aus dem Arbeitsverhältnis vorliegt. 

Wenngleich die Gerichte von einem weiten Begriff der arbeitsrechtlichen 
Streitigkeit ausgehen, begründet ein irgendwie gearteter Bezug des klagewei-
se geltend gemachten Anspruchs zum Arbeitsverhältnis nicht in jedem Fall 
einen (Wahl-)Gerichtsstand am gewöhnlichen Arbeitsort bzw. die Zuständig-
keit des Arbeitsgerichts. 

Vielmehr ist auf die Umstände im Einzelfall abzustellen, wozu die einzelnen 
Vertragselemente eines Arbeitsverhältnisses einer näheren Betrachtung bedür-
fen. Ergibt diese, dass sich der strittige Anspruch auf einem dem arbeitsver-
traglichen Synallagma fremden Rechtsakt fusst, wird Art. 34 Abs. 1 ZPO und 
den entsprechenden kantonalrechtlichen Zuständigkeitsbestimmungen gemäss 
jüngerer Rechtsprechung die Anwendung versagt. Damit einhergehend resul-
tiert eine sachgerechte Einschränkung der grundsätzlich weiten Auslegung der 
arbeitsrechtlichen Streitigkeit, was begrüssenswert erscheint.

Stehen dennoch mehrere Gerichtsstände alternativ zur Verfügung, sollten die 
aufgezeigten kantonalen Eigenheiten, wie etwa die Personalunion von Schlich-
tungsvorsitz und Arbeitsgerichtspräsidium oder die Beurteilung der Streitsa-
che durch Fachrichter, beim Beschreiten des Rechtswegs nicht ausser Acht 
gelassen werden.

74 Schulthess ZPO Kommentar-feller/bloCh, Art. 34 ZPO N 10; SHK ZPO-reinert, 
Art. 34 N 4; vgl. auch BSK ZPO-KaiSer Job, Art. 34 N 11.

75 In anderer Sache sinngemäss zum selben Schluss kommend Urteil OGer ZH 
LA210036-O vom 27. Juni 2022 E. 2.3 f.




